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 Veröffentlicht am 13.02.1957

Norm

EheG §55 e2

Rechtssatz

Beachtlichkeit des Widerspruches, wenn auch durch die Auswirkungen der politischen Grenzen (Gattin in Polen) die

Beistandsp6icht auf die materielle Sicherstellung der Ehegattin und des aus der Ehe stammenden Kindes beschränkt

bleibt.
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